
Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung Böbing  

 

Sitzungstag:  Montag, den 09.05.2022, 20:00 Uhr 

 
Sitzungsort: Scheiberhaus/Trachtenraum in Böbing 
 
anwesend:  

 

Vorsitzender:  
1. Bürgermeister Erhard Peter  
 
Schriftführer:  
Schwarz Sabine 
 
Gemeinderatsmitglieder: 
Angerer Doris               

Bair Christine    

Eder Robert                 

2. Bgm. Erhard Johann   

Geiger Florian                

Gretschmann Markus wg. anderweitigen Verpflichtungen entschuldigt  

Leyerer Andrea   

Pichl Florian wg. anderweitigen Verpflichtungen entschuldigt 
 
Schauer Josef           wg. anderweitigen Verpflichtungen entschuldigt   
    
Schmid Stephan    
  
Schmid Willi   

Schweiger Markus   
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T a g e s o r d n u n g 

 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.04.2022, sowie Bekanntgabe der in der 

nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 

2. Vollzug der Baugesetze und der Bayerischen Bauordnung 

A, Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Terrassenüberdachung, auf 

Fl.Nr. 1488, durch Herrn Georg Haser, Pischlach 18, 82389 Böbing 

3. Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung 2021; Beschluss zur Feststellung der 

Jahresrechnung 2021 sowie Entlastung 

4. Beratung und Beschluss über „Solidarität Ukraine - Spendenaufruf Landkreises 

Weilheim-Schongau“ 

5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  
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Erster Bürgermeister Peter Erhard begrüßte zur Gemeinderatssitzung die Mitglieder des 
Gemeinderates, sowie einen Zuhörer. Er erklärte, dass die Presse sich entschuldigt hat. 
Er stellte anschließend die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest und ging zur 
Tagesordnung über.  

TOP 1/10 

Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.04.2022, sowie 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 
 
Die Sitzungsniederschrift vom 11.04.2022 ging jedem Gemeinderat per Ladung zu. Es 
erging folgender     
 
Beschluss: 10 : 0 
 
Das Protokoll der Sitzungsniederschrift vom 11.04.2022 wird einstimmig genehmigt.  
Bürgermeister Erhard Peter berichtete aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, dass die 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserabgabesatzung von der Verwaltung 
überarbeitet wird, dass die Bodenrichtwerte in Böbing und Pischlach vom 
Gutachterausschuss des Landratsamtes zum 01.01.2022 erhöht wurden. Weiterhin 
erläuterte er, dass ein Konzept zur Erhaltung der Infrastruktur bei Stromausfall derzeit 
erarbeitet werde.  
 

TOP 2/10 

Vollzug der Baugesetze; 
a) Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Terrassenüberdachung, 
auf Fl.Nr. 1488, durch Herrn Georg Haser, Pischlach 18, 82389 Böbing 
 
Erster Bürgermeister Peter Erhard informierte, dass hier ein Bauantrag zur Errichtung 
einer Terrassenüberdachung vorliege. Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb eines 
einfachen Bebauungsplanes. 
Es erging folgender  
 
Beschluss: 10 : 0 
 
Von Seiten des Gemeinderates werden gegen das Bauvorhaben keine Einwendungen 
erhoben 
 

 

TOP 3/10 

Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung; Feststellung der 
Jahresrechnung 2020 sowie Entlastung 
 
Finanzausschussvorsitzender Robert Eder informierte den Gemeinderat, dass die 
Rechnungsprüfung am 02.05.2022 mit dem Finanzausschuss und Frau Schmid von 
der Gemeindekasse stattgefunden habe.  
Der Rechnungsprüfungsbericht zeigte auf, dass keine Beanstandungen zu treffen 
sind und die Kasse ordnungsgemäß geführt werde.  
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Finanzausschussvorsitzender Eder führte weiter aus, dass im Jahr 2021 der 
Gesamthaushalt 5.124.185,21 € betrug, 4.105.148,67 € im Verwaltungshaushalt 
und 1.019.036,54 € im Vermögenshaushalt. Es ergingen folgende Beschlüsse:  
 
Beschluss: 10 : 0   

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellungen zur Jahresrechnung 2021 gemäß 
Art. 102 Abs. 2 und 3 GO mit folgendem Ergebnis: 
Verwaltungshaushalt    4.105.148,67 € 
Vermögenshaushalt    1.019.036,54€ 
Gesamthaushalt    5.124.185,21€ 
 
Beschluss: 10 : 0 
 
Der Gemeinderat genehmigt sämtliche über- und außerplanmäßige Ausgaben nach 
Art. 66 Abs. 1 GO. 
 
Finanzausschussvorsitzender Robert Eder bat gemäß Art. 102 Abs. 4 GO um einen 
weiteren Beschluss zu Entlastung des Bürgermeisters und Verwaltung für die 
Jahresrechnung 2021. Es erging folgender  
 
Beschluss: 9 : 0   

 
Der Gemeinderat beschließt die Entlastung zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2021 gemäß Art. 102 Abs. 4 GO. Erster Bürgermeister Peter Erhard enthielt sich 
wegen persönlicher Beteiligung der Stimme.  
 
Bürgermeister Erhard Peter bedankte sich bei dem Finanzausschuss für die Prüfung. 

 TOP 4/10 

Beratung und Beschluss über „Solidarität Ukraine - Spendenaufruf 
Landkreises Weilheim-Schongau“ 

 
Erster Bürgermeister Erhard Peter trug vor, dass sich vier Bürgermeister als Vertreter 
aller Bürgermeister im Landkreis zusammengeschlossen haben um mit Spenden die 
Ukraine zu unterstützen. Stellvertretend für den Landkreis Weilheim-Schongau sind 
dies die Bürgermeister aus Bernried, Pähl, Rottenbuch und Polling. Im Rahmen der 
Solidarität soll 1 € pro Gemeindebürger gespendet werden. Die Stadt Winnyzja 
benötigt medizinische Geräte, Verbandsmaterial, Lebensmittel und vieles mehr. 
Wichtig ist es das Gesundheitssystem in der Ukraine aufrechtzuerhalten.  
Es erging folgender   

 Beschluss: 10 : 0 

 Die Gemeinde Böbing spendet 1.900 € über den Spendenaufruf des Landkreises für 
die Stadt Winnyzja. 
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TOP 5/10 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

a) Bürgermeister Erhard berichtete, dass die nächste öffentliche 
Gemeinderatsitzung am Montag, 20.06.2022 stattfindet.  

b) Zweiter Bürgermeister Erhard Johann erkundigte sich nach dem aktuellen 
Sachstand für das Waldökokonto bezüglich der Ausgleichsflächen. 
Bürgermeister Erhard Peter erklärte, dass er sich hierzu nochmals mit Frau 
Hartmann vom AELF und der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes  in Verbindung setzen werde.  
 

______________________  __________________________ 
Unterschrift Schriftführer  Unterschrift 1. Bürgermeister 


